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Rechtssatz

§ 23 Abs. 5 Wr WettenG 2016 idF. LGBl. Nr. 40/2018 stellt für einen Widerrufsantrag nicht auf den Adressaten des

Betriebsschließungsbescheides ab, sondern erfasst ausdrücklich die Inhaberin oder den Inhaber der Betriebsstätte

und Personen, die dort eine rechtskonforme Tätigkeit ausüben wollen. Bereits die in § 23 Abs. 5 legcit. angeordnete

Einbeziehung des jeweiligen Inhabers der Betriebsstätte spricht für eine dingliche Wirkung von Verfügungen der

Betriebsschließung nach dem Wr WettenG 2016. Auch wenn andere Vorschriften über Betriebsschließungen eine

dingliche Wirkung der Maßnahmen und Bescheide zum Teil ausdrücklich vorsehen (vgl. etwa § 360 Abs. 5 GewO 1994,

§ 56a Abs. 6 GSpG 1989), ist allein aus dem Fehlen einer dahingehenden expliziten Anordnung im Wr WettenG 2016

nicht der Umkehrschluss zu ziehen, dass den Maßnahmen und Bescheiden nach diesem Gesetz keine "in rem-

Wirkung" zukäme. Vielmehr zeigt sich daraus, dass eine dingliche Wirkung von Bescheiden in derartigen

Angelegenheiten vorkommt und für Betriebsschließungsentscheidungen nach dem Wr WettenG 2016 durch die oben

genannte Einbeziehung weiterer Personen für Widerrufsanträge nur bestärkt wird. Auch wenn § 23 Abs. 5 legcit.

lediglich von Verfügungen nach Abs. 3 parcit. spricht, ist nicht ersichtlich, dass über derartige Maßnahmen ergangene
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Deckungsbescheide gemäß § 23 Abs. 4 Wr WettenG 2016 in der zum Zeitpunkt der Erlassung des angefochtenen

Erkenntnisses geltenden Fassung LGBl. Nr. 40/2018 über Antrag von Rechtsnachfolgern der Betriebsstätte nicht zu

widerrufen wären. Das gilt auch für vor dem Inkrafttreten der Änderungen durch das LGBl. Nr. 40/2018 erlassene

Bescheide, weil der Gesetzgeber mit dem durch die genannte Novelle neu geschaHenen § 23 Abs. 5 legcit. nur nähere

Bedingungen schaHen wollte, unter denen eine Betriebsschließung aufzuheben ist und damit sicherstellen wollte, dass

für den Fall, dass die Wettunternehmerin oder der Wettunternehmer die Tätigkeit in der Betriebsstätte aufgibt, auch

die nachfolgende Inhaberin oder der nachfolgende Inhaber die Aufhebung der Betriebsschließung beantragen kann

(Erläuterungen Beilage Nr. 7/2018, S 15 f). Sowohl einer über eine Betriebsschließung ergangenen Verfügung gemäß §

23 Abs. 3 legcit. als auch einem darüber ergangenen Bescheid nach Abs. 4 parcit. kommt daher dingliche Wirkung zu.
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